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Kantonspolizei
Einsatzabteilung / Fachstelle Waffen

Soft-Air-Waffen

Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen gelten als Waffen,
wenn sie aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen
verwechselt werden können.

(Art. 4 Abs. 1 lit. g Waffengesetz)
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Definition Verwechselbarkeit

Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-
Waffen sind mit Feuerwaffen verwechselbar, wenn sie auf den
ersten Blick echten Feuerwaffen gleichen, und zwar
unabhängig davon, ob eine Fachperson oder sonst jemand
nach kurzer Prüfung die Verwechselbarkeit erkennen kann.

(Art. 6 Waffenverordnung)
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Erwerb von Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss-
und Soft-Air-Waffen

Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen
können mittels Vertrag erworben werden. Sie sind nicht
waffenerwerbsscheinpflichtig.

(Art. 10 Waffengesetz)
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Voraussetzungen für den Erwerb

Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Person
- nicht entmündigt ist;
- das 18. Altersjahr vollendet ist;
- zur keiner Annahme Anlass gibt, dass sie sich selbst oder
Dritte mit der Waffe gefährdet;

- nicht wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder gemein-
gefährliche Gesinnung bekundet, oder wegen wiederholt
begangener Verbrechen oder Vergehen im Strafregister
eingetragen ist, solange der Eintrag nicht gelöscht ist.

(Art. 8 Waffengesetz)
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Mögliche Formalität

Waffenübertragungsvertrag

Das Formular ist bei den
Polizeiposten oder unter
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
erhältlich.
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Mitführen von Soft-Air-Waffen

Keine Waffentragbewilligung ist erforderlich für den Transport von
Waffen, insbesondere:

- von und zu Kursen, Übungen und Veranstaltungen von Schiess-,
Jagd- oder Soft-Air-Waffen-Vereinen sowie von militärischen
Vereinigungen oder Verbänden;

- von und zu einem Zeughaus;
- von und zu einem Inhaber oder einer Inhaberin einer
Waffenhandelsbewilligung;

- von und zu Fachveranstaltungen;
- bei einem Wohnsitzwechsel.

(Art. 28 Waffengesetz)
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Tragen von Soft-Air-Waffen

Das Tragen von Soft-Air-Waffen ist ausser an entsprechenden
Fachveranstaltungen, Kursen, usw. nicht gestattet.

Für Soft-Air-Waffen ist keine Waffentragbewilligung erhältlich.
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Benutzung von Soft-Air- / Paintball-Waffen auf Thurgauer
Waldgebieten

Gemäss Thurgauer Waldgesetz § 13a * sind Freizeitaktivitäten im Wald,
deren Zweck im Treffen oder Markieren von Personen oder Gegenständen
mit Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen besteht, wie
insbesondere Paintball-Spiele, verboten.

Für solche Aktivitäten ist eine dafür vorgesehene Anlage zu benutzen.
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Prävention

Beachten Sie die Hinweise auf der
Kampagnewebsite der
Kantonspolizei Thurgau oder des
Bundes.

www.kapo.tg.ch/softair

www.softairguns.ch

Stand Gesetzesrevision 15.08.2019



Kantonspolizei
Einsatzabteilung / Fachstelle Waffen

Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabteilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 058 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
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